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c) Die Lehrweiſe unſeres göttlichen Erlöſers be
ſtätiget die gegebenen Ausführungen. Da apoſtoliſche Wort
Der Glaube kommt vom bren iſt eine Definition der
Lehrweiſe des Herrn. Die meiſten und gerade die höchſten Wahr⸗heiten hat ETL einfach gegeben Glauben. Bei vielen finden wirenn Gleichnis. ber hat W ein ſolches emals als Subſtrat benützt,
Um- auf Grund desſelben mit ſeinen Zuhörern die übernatürlicheWahrheit zu gewinnen, herauszuſchälen? Nirgends eine Spur! CU
aren alle Elemente einer Wahrheit m Gleichniſſe onkret enthalten,˙ daß die Apoſtel in demſelben die Wahrheit unmittelbar ſich 9egeben ſahen? Ebenſowenig! Die Apoſtel wußten meiſt gar nicht,wo das Gleichnis hinzielte. Im göttlichen Munde Wwar das
Gleichnis lemals eln Begründendes, Um von ihm a u  V
rogreſſiv zur ahrhei 3 u kommen, * an ausnahmslos
3u der gegebenen oder zu gebenden Wahrheit In einem rein neben⸗
ächlichen, erklärenden, beleuchtenden Verhältniſſe. Die „Erklärung“des Gleichniſſes geſchah nie ſynthetiſch⸗progreſſiv der Herr gabdie Wahrheit poſitiv und unmittelbar als Glaubenslehre.Aus dem Munde des Heilandes aben die Apoſtel immerdas Dogma als ſo Unmittelbar 0 Glauben gehört ——*2  0Hören des Wortes des —  W Gottes der unmittel⸗bare rund t  re Glaubens. Sogar eine Probe hiefür bietet
uns der heilige Text Als der Herr vor inem größeren Auditorium
von ſeinem eigenen Fleiſche und Blute als einer Speiſe und einemTranke geredet hatte, war der Eindruck ſeiner Worte der des Un
glaublichen und Entſetzens. Das konnte wahrlich Niemand faſſen,kaum Jemand in H

I

inſicht auf ewiſſe moſaiſche Vorſchriften fürern nehmen. Chriſtus begann nun keineswegs eine intellektuelleHinführung zum Geheimniſſe. Er gab nur zum zweitenmale, und

noch chärfer die Wahrheit zun Glauben. Die meiſten Zuhörer gingen weg, ohne dem Herrn zu glauben. Sie glau  ennicht, weil ſie nicht rkannt hatten.„Wollt auch ihr gehen?“ fragte Chriſtus die Apoſtel Wolltauch ihr nicht glauben, bedeutete dieſe Frage, nachdem ihr meinWort gehört Da 1 Petrus jene inhaltsreiche Wort dasſich der Katechet nicht tief in das Innere ſchreiben kann: „Zuwem ſollen wir gehen? Du haſt Worte des ewigen ebens Du biſtChriſtus, der Sohn des lebendigen Gottes.“
„Auditus DeL Verbum Christi“ Ecclesiae. fundamenti

veritatis. (Schlußartikel folgt.)
Missio cCanoni

Von Aug Hortmanns, Pfarrer V Köln
Unter missio Canonica verſtehen wir die rechtmäßige, hdie nach göttlichem und kirchlichem Rechte erfolgte Einſetzung in ein
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tirchliches m oder die Uebertragung einer kirchlichen Amtsverrich⸗
tung Sie wird Sendung genannt wohl in Rückſicht auf jene Worte,
deren ſich der göttliche Heiland ediente, als eL le Apoſtel in ihr
hohes Amt einſetzte: „Wie mich er  ater geſandt hat, ſo ſende ich
euch“ Io 20, 21.) Da die Sendung der Apoſtel nd die Einſetzung
in ihr erhabenes Amt gewiſſermaßen die Fortſetzung und Weiterent
wicklung jener göttlichen Sendung ſein 0  E, mit welcher der Sohn
Gottes ſe vom himmliſchen ater geſandt wurde, und da jede
Amtsverwaltung V der 1 nur die Weiterführung jener Auf
gabe iſt, welche den Apoſteln Ur ihre Sendung geſtellt worden,
ſo gebraucht die Kirche mit Recht für ihre Amtsübertragung
Einzelne das durch Chriſtus elbſt geheiligte Wort „Sendung“.

„Kanoniſch“ von IIVO/ — 4 ung. Regel, Norm, hier kirchliche
Satzung oder kirchliche Norm. Kanoniſch iſt darnach die Sendung
dann, enn ſie nach kirchlicher Satzung erfolgt iſt, und derjenige
hat die kanoniſche iſſion, der dieſer Satzung gemäß ſein kirchliches
Amt beziehungsweiſe die kirchenrechtliche Befugnis, den Auftrag,
die ollma erhalten und ehalten hat, offiziell, im Namen der Kirche
die Heilswahrheiten zu lehren.

Es ergeben ſich folgende Fragen Wer bedarf der missio
Canhonicéca? Wer erteilt ieſelbe Wie wird ſie erteilt? und
hör ſie auf

Das vatikaniſche Konzil ſagt „Der ewige Hirt und Biſchof
unſerer Seelen beſchloß, Uum dem heilbringenden erte der Erlöſung
immerwährende Dauer u verleihen, die ründung der heiligen
Kirche, welche als das Haus des lebendigen Gottes, alle Gläubigen
mit dem Bande des einen Glaubens und der einen Liebe umfaſſen

Deshalb hat EL vor ſeiner Verherrlichung den Ater gebeten
nicht nur für die oſte allein, ondern auch für jene, we durch
die Predigt derſelben ihn glauben würden, damit alle eins eien,
wie der Sohn ſelber und der Qater eins ſind Wie EL aher die
Apoſtel, we eL QAus der Welt erkoren hatte, endete, ſo wie ETL

ſelbſt ater, alſo wo EL auch, daß in ſeiner I Hirten
und Lehrer ſeien, bis das Ende der Zeiten.“

Alſo bis das Ende der Zeiten en in der IX Jeſu
Chriſti Hirten und Zehrer ſein. ES durfte ſomit das den Apoſteln
vom errn übertragene Amt mit dem ode Jeſu nicht aufhören, ‘eS
mu vielmehr von den Apoſteln auf ihre Nachfolger übergehen und
in dieſen Nachfolgern fortdauern bis an das Ende er Welt Das
ergibt ſich ſchon aus m Ziele und der Aufgabe des Apoſtelamtes.
V

eſus ſandte die Apoſtel N ſeine Stellvertreter zu den Völkern der
Erde mit der nämlichen Aufgabe, die ihm der ewige Qter über⸗
tragen hatte, nämlich zur Unterweiſung, Entſündigung und Heiligung
der Welt, zur Rettung und Leitung der Seelen, und 5  Ar Erreichung
dieſes Zieles hat der göttliche Heiland die Apoſtel mit der gleichen
Gewalt und Autorität ausgeſtattet, in welcher ＋ ſelbſt auf rden



284

erſchienen var „Wie mich der aQater geſandt hat, ſo ſende ich euch.“
„Wer euch höret, der Ore mich.“ Nun, dieſelben Gründe, we
Chriſtum veranlaßten, den Apoſteln ſeine eigene Gewalt und Amts
befugnis übertragen, verlangten die Fortdauer dieſer Amtsgewalt
auch nach deren ode DennI als Heiland der Welt hat
ſeine Kirche geſtiftet für alle Zeiten. Das erhellt deutlich Aus den
Worten Ve

ſu ſe die Er 3u den 0  eln ſprach, als er ihnen ſein
apoſtoliſches m übertrug 7  iehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an das Ende der elt.“ Da die Apoſtel nach wenigen Jahren
ſtarben, die ihnen übertragene 0  ma aber bis an das Ende der
Welt fortdauern ſollte, ſo muß ſie bis ans Ende der Welt auf andere
übergehen, weil jede Vollmacht notwendig einen Inhaber erſelben
vorausſetzt.

Die Inhaber des in der Kirche fortdauernden Apoſtelamtesoder die Träger der ordentlichen apoſtoliſchen Gewalt ſind die recht
mäßigen achfolger der Apoſtel, alſo der und jene Biſchöfe
we rechtmäßig geweiht ſind und mit dem Papſte als dem ſichtbaren Kirchenoberhaupte in Verbindung ſtehen Da die kanoniſche
Sendung nur vom rechtmäßigen kirchlichen Oberen ausgehen kann,
der Papſt aber keinen kirchlichen Oberen hat, der ihn ſenden könnte,

kann man bei ihm nicht von einer eigentlichen kirchlichen oder
kanoniſchen Sendung prechen, ondern nUuL von einer kanoniſchen Wahl

Bedürfen die Biſchöfe der missio cCanoniea? Da das Apoſtolatdivinae institutionis iſt, und da II  u dem ganzen Apoſtelkolle⸗gium und QAmi auch dem geſamten Epiſkopate geſagt hat 77  ehethin in alle Welt und lehret alle Völker,“ ſo bedarf der rechtmäßigfür eine beſtimmte Diözeſe geweihte und eingeführte Biſchof nichtder missio canoniea eitens des Papſtes, in dieſer Diözeſekirchliche Amtshandlungen vornehmen 3u können und dürfen. Hatem rechtmäßig geweihter Biſchof mit Genehmigung des Papſtes oder
nach päpſtlicher Beſtätigung von dem ihm zugewieſenen Sprengelrite Eſt ergriffen, ſo hat 6 1PS0 das Recht, dort 3u lehrenund U regieren, allerdings nur mit und Unter dem gemeinſamenKirchenoberhaupte, dem Papſte Die ordentliche und unmittelbare
Gewalt des Papſtes über die 9  0 I chließt die ebenfallsordentliche und Uunmittelbare Gewalt der Biſchöfe un ihren Bistümern
nicht QAus, ſind ſie 10 nach den orten des poſte (Apoſtelgeſchichte2 28) heiligen Geiſte ſelbſt geſetzt als Nachfolger der Apoſtel,als ahre Hirten ihre Herden zu weiden und 3u regieren. Es iſtſomit der Biſchof Iin ſeinem Sprengel der Lehrer und Hirt im eigent⸗lichen Sinne; er iſt dort, obwohl dem Papſte Untergeordnet, der
von ott beſtellte Lehrer und Hirt einer erde, ihm iſt dieſelbe als
eigene übergeben und anvertraut

Die Pfarrer In zwar Ebenſa Hirten der ihnen überwieſenenGemeinde und eiten die Gläubigen, aber ihr Amt beruht nicht aufgöttlicher Anordnung, wie das der Biſchöfe, ſondern iſt humanae
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institutionis. Nur den Apoſteln und deren Nachfolgern, nicht aber
deren Gehilfen, galt zunächſt das Wort Chriſti: „Wie mich der ater
geſandt 40 W., und das andere Wort 47  che hin in alle
elt“ Nur In dem Falle, daß jemand für eine beſtimmte
Pfarrſtelle geweiht worden wäre, 0 6 ſchon dadurch, daß der
Biſchof ihn für leſe beſtimmte Stelle geweiht hat, das Recht, die
damit verbundenen Amtsverrichtungen vorzunehmen, zu lehren, zu
unterrichten, und edürfte ETL in dieſem dazu nicht noch einer
beſonderen Sendung Wenn aber, wie eS die Regel iſt, mit der
0rdinatio nicht die gleichzeitige Anweiſung einer beſtimmten aArr⸗

verbunden wird, iſt ne der elhe auch noch die Sendung
durch den zuſtändigen Oberen erforderlich. Es iſt deshalb nur jener
Pfarrer berechtigt, in einer Gemeinde die Seelſorge auszuüben, der
von ſeinem rechtmäßigen Oberhirten dazu geſandt und bevollmächtigt
iſt Das Lehren iſt gleichſam eine Anteilnahme der D0  A
jurisdictionis episcopi. Der Pfarrer iſt der Gehilfe ſeines Biſcho
Nun kann ſich aber niemand ſe zum ehilſen ſeines Biſchofs
machen, ondern eLl muß von dieſem aAngenommen und bevollmächtigt
ſein. Dazu kommt, daß die kanoniſche Sendung nicht bloß dem Ge
hilfen die Vollmacht zUum Lehren gibt, ondern daß ſie auch die
Untergebenen desſelben zum bren verpflichtet. Untergebene anweiſen
und zum bren verpflichten kann aber der Gehilfe nicht ſelbſt ondern
nur der rechtmäßige Obere derſelben. Vermag aber der Pfarrer ſich
auf die rechtmäßige Sendung ſeitens des zuſtändigen Biſchofs zu
berufen, ſo kann Eeu- amtlich Iim Namen Chriſti und der Ir reden
und Folgſamkeit verlangen

Was vom Pfarrer gilt, das gilt noch mehr von den ehilſen
des arrers. Sie ſind alle nur dann rechtmäßig in ihren geiſt
en Amtsverrichtungen, ſie mit Bewilligung und Bevoll
mächtigung des Diszeſanbiſchofes ihr Amt verſehen, ſei CS nun, daß
der zuſtändige Biſchof ſie unmittelbar dazu beruft und einſetzt, ſei
ES, daß EL den arrern die Befugnis gibt, ſich ſe Ge
hilfen nach threr Wahl 3 ne men

Daß die Geiſtlichen die Vollmacht, offiziell und Im Namen
der Kirche die Heilswahrheit 3 verkünden, nuLl dann aben,
ihnen die Kirche durch ihre zuſtändigen Organe (Papſt und of)
da Auftrag und Sendung erteilt hat, iſt auf katholiſcher Seite
allgemein anerkannt. Anders dagegen, beſonders In Zeit,
enn eS ſich um die Erteilung des Religionsunterrichtes niederen
und höheren Schulen handelt Die Kirche behauptet: Niemand, ſei
Prieſter oder Laie, hat die Befugnis, öffentlich und amtlich, h9
M Namen der 1 an irgend einer Ule Religionsunterricht
zu erteilen oder das Wort Gottes 3 verkündigen, der nicht recht
mäßig die kanoniſche Sendung erhalten und behalten hat Ohne
dieſe Sendung kein katholiſcher Religionsunterricht. Das Recht und
die Befugnis der Kirche, zum amtlichen Religionsunterrichte die



kanoniſche Sendung zu erteilen, wird von mehr al einer eite
beſtritten.

Der derne iberale und auch der ſozialiſtiſche Q be
rachten ſich als di „abſolute Macht auf Erden“ Von dieſem

ſſen ſie das Recht auf Erziehung und nterStandpunkte aus mu
ſentliches und ausſchließliche Recht für ſichricht der Kinder als we

in Anſpruch nehmen und zwar der ganzen Erziehung und des
ganzen Unterrichtes, einſchließlich des Religionsunterrichtes. Wenn
aher in den Schulen überhaup noch Religionsunterricht rteilt
wird, ſo wird EL rteilt im Auftrage des Staates Die Kirche wird
dabei gar nicht gefragt und gehört. Dieſer Standpunkt chließt die
Erteilung der missio canonica die Religionslehrer ganz aus

Dem gegenüber ſagen wir In oberſter Inſtanz das Recht
und die der Erziehung und amit auch des Unterrichtes der

iſt ihr vom göttlichenKir zu Dieſes ech Uund dieſe
Stifter der Kirche gegeben worden mit den orten 77•  che hin
und lehret alle Völker und lehret ſie alles halten, was ich euch
eſohlen habe Wen aber das Recht und die der Er
ziehung in höchſter Inſtanz der Kirche zu jede Ule aber, mag
ſie ule, Mittelſchule oder Volksſchule ſein, n threr Weiſe
zu erziehen hat, eder Unterricht der Erziehung dienen ſoll, ſo muß
die Ule der Aufſicht und Leitung der Kirche mitunterſtellt ſein,
ſo darf der Kirche der gebührende Einfluß auf die Ule nicht ent

werden. Dementſprechend wurden von der I olgende
Behauptungen verworfen: in denen dieDie Leitung der öffentlichen Schulen,
Jugend eines chriſtlichen Staates erzogen wird, kann und muß
der Staatsgewalt zugewieſen werden, und zwar ſo, daß keiner
anderen Autorität irgend ein E ſich un die Schulzucht, In die
Anordnung der Studien, un die Verleihung der rade, In die Wahl
und Approbation der Lehrer zu miſchen, zuerkannt werden kann.

Die E Staatseinrichtung erfordert, daß die Volksſchulen,
die den Kindern aller Volksklaſſen zugänglich ind, und überhaupt
die öffentlichen Anſtalten, die für den höheren wiſſenſchaftlichen
Unterricht und die Erziehung der Jugend eſtimm ſind, aller Autorität,
aller Leitung und allem Einfluſſe der Kirche enthoben und voll
ſtändig Unter die Leitung der bürgerlichen und politiſchen Autorität
geſtellt werden, nach dem Belieben der Regierenden und nach Maß
gabe der herrſchenden Zeitmeinungen.

Wir —  ind eit entſernt, dem Staate alles und jede Recht
auf die Ule abzuſprechen. Da eTLr als ſolcher eln zeitliches Intereſſe

der ildung des Volkes hat, kann ihm eine Mitwirkung der
Ule n verweigert werden. Au kann er das Unterrichtsweſen
durch diesbezügliche Geſetze ordnen. Allein 1 Recht des Staate
auf die Schule iſt kein unbeſchränktes. Beſchränkt ird dasſelbe
zunächſt durch das natürliche Recht der Eltern auf die Kinder; be
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ſchränkt ird eS ferner durch das göttliche Recht der Kirche auf
die Erziehung und den religiöſen Unterricht der Jugend. Der QU
hat dieſes Recht der Kirche zu berückſichtigen, die ihr als Trägerin
der Religion und Sitte über die Schule als eine ethiſche Hilfsanſtalt
zuſtehende Berechtigung und Verpflichtung zur Mitbeteiligung der
Leitung zu achten und ſpeziell den Religionsunterricht ihr als eln
ausſchließliches Recht nach allen Beziehungen zu überlaſſen. Dieſes
Recht würde aber verletzt, der Kirche die Befugnis ab
prechen wo  — denjenigen erſonen, we in ihrem Namen Religions⸗
unterri erteilen wollen, die kanoniſche Sendung zu erteilen. Es
iſt deshalb gan,  0 richtig, Vas Kreutzwald m Kirchenlexikon, Bd 0
6 1638, Auflage ſagt „Wer immer, ſei ETL rieſter, ſei ETL
Laie, den iſchof in dieſer Nſt (im Unterrichten und Verkündigen
der göttlichen Lehre) vertreten ſoll, mu nicht nUuL die nötige ſitt
liche und wiſſenſchaftliche Fähigkeit dazu beſitzen, ondern auch von
ſeinem eigenen Biſchofe falls ihm nicht der oberſte Biſchof die
missio Canonica erteilt hat hierzu bevollmächtigt ſein; mit
anderen Worten Niemand darf öffentlich, Im Namen der
Kirche weder Iun der Kirche oder bei kirchlichen Funktionen, noch mn
der Volksſchule in Katecheſe, bibliſcher Geſchichte Religionsunterricht,
noch Gymnaſien oder theologiſchen Fakultäten ohne kirchliche
Sendung (missio canonica) das Wort Gottes verkündigen.“Wie die „moderne Pädagogik“ ſich zu unſerer rage Ewird wo Am beſten gezeigt urch die orte eines ihrer Vorkämpfer.Der Seminardirektor Dr Jütting bemerkt in ſeinem „Kamp
um die Volksſchule“ 8 zunächſt: „Der hat ruhigenund feſten Sinnes alle hierarchiſche Anſprüche den Religions⸗unterricht der Ule zurückzuweiſen und die Lehrer ſelbſt als Religions⸗lehrer der Schule dagegen zu ſchützen Sodann ährt & fort „DerReligionsunterricht iſt E vom Lehrer Tteilt worden von dem
Konfirmanden⸗ oder El und Kommunionunterricht, den der eiſtliche erteilt, natürlich abgeſehen Zwar iſt das anfangs
nders geweſen als in unſerm Jahrhundert. Im Anfange des vorigenJahrhunderts, man nur Handwerker oder Taglöhner mit einigerSchulbildung als Lehrer anſtellte, var dem Lehrer Nur geſtattet, dem
Unterrichte des Geiſtlichen aufmerkſam zuzuhören und denſelben dann
von Zeit zu Zeit nachzumachen. Selbſ in der zweiten Hälfte des a  hehunderts, wo 4⁷ ſchon täglich ſe Unterricht geben 0  E mußte
er ſich die Penſen Geiſtlichen wöchentlich vorſchreiben, ſichwöchentlich zweimal den inſtruktiven Beſuch ſeines geiſtlichen Schulinſpektors ne monatlichen Konferenzen mit ihm gefallen laſſenUnd eS iſt Qus den 30er und 40er V  ahren dieſes Jahrhundertsnoch ſehr wohl erinnerlich, daß Geiſtliche ihren QAma oft nur
handwerksmäßig, ni überall ſeminariſtiſch vorgebildeten LehrernMuſterlektionen und Anweiſungen für die Religion U gaben,daß ſie ſich in der erſten Hälfte unſeres Jahrhunderts, wie ſchon



288

Im vorigen Jahrhundert, ielfach und gern mit der Pädagogik be
ſchäftigten, unl deren theoretiſche und praktiſche Ausbildung ſie ſich
ogar große Verdienſte erworben aAben eit der Zeit, daß die
Seminare ihre Wirkſamkeit immer allgemeiner und nachdrücklicher
entfalten, ſeit den Oer und 30er Jahren dieſes Jahrhunderts,
hat ſich das geſchilderte Verhältnis außerordentlich geändert. Unſere
jungen Lehrer, die mei ſchon ſehr gut vorgebildet, auch als be
gabte aus der Volks⸗ und Bürgerſchule traten, erhalten jetzt
mn den zwei⸗ bis dreijährigen Präparandenanſtalten und dann ImM
dreijährigen Seminarkurſus einen wöchentlich drei⸗ bis vierſtündigen
vorzüglichen Religionsunterricht und Aben aneben in der ritten
und weiten Seminarklaſſe vielfach Gelegenheit, einem vortrefflichen
Religionsunterrichte in mehreren Klaſſen der Uebungsſchule und wohl
auch außerhalb der Anſtalt zuzuhören, ſich die rundſätze, nach
denen der Unterricht zu erteilen iſt, anſchaulich erklären laſſen
und endlich in der erſten Seminarklaſſe, In der der theoretiſche
und methodiſche Unterricht In der Religion mit wöchentlich Stunden
fortdauert, ſe als Lehrlinge der Uebungsſchule In allen niter⸗
richtsfächern, zumeiſt aber in der Religion, Im Katechismusunter⸗
Ei  E, in der bibliſchen und Im Kirchenliede, wie In den
Perikopen, ſelbſtändig Unter renger Anleitung wirken. Für keine
Disziplin bereiten ſie ſich ſo ſorgfältig vor und für keine fertigen
ſie ſo viele Lehrproben und Katecheſen an wie für die Religion
Nun eſtehen unſere jungen Lehrer ihre Prüfung und ebenſo nach
zwei⸗ bis fünfjähriger praktiſcher Lehrtätigkeit Unter fachkundiger
Leitung ihre zweite Prüfung, deren Beſtand ſie zur definitiven An

Und die ſoſtellung berechtigt, natürlich auch als Religionslehrer
erlangte Qualifikation des Religionslehrers immer noch zweifel⸗
haft leiben, oder die ˙ erlangte Bere  tigung, meinetwegen für
die Katholiken missio canoniea genannt, ſollte ihnen ſpäter auf
einſeitigen Beſchluß kirchlicher Organe wieder genommen werden
können? Das darf und nimmer zugeſtanden werden.“ Der gute
Mann irrt, ETL meint, daß die missio canonica oder die Be
rechtigung zum Erteilen von Religionsunterricht in der Schule durch
noch ſo glänzend beſtandene Prüfungen erlangt werde. Wohl bringt
Eeln tüchtig vorgebildeter Lehramtskandidat die Befähigung zum
Erteilen des Religionsunterrichtes Aus dem Seminare mit. Er hat
ſie 10 auch noch durch eine Prüfung m der Religion beſonders
nachweiſen müſſen ber die nachgewieſene Befähigung gibt ihm
noch nicht ohne weiteres auch die Berechtigung, nun auch wirklich
Religionsunterricht zu erteilen. Dieſe Berechtigung erhält V erſt Urch
die missio canhonica. und zwar auf ange, bis ſie ihm ſeitens
eines Ordinarius wiederE wird oder bis EL zu einer anderen
Diözeſe übertritt, ETL von neuem der missio bedarf, und zwar
eitens ſeines nunmehrigen Ordinarius. Wj  Are  * ihm die Sendung,
die ollmacht, die Berechtigung nUuL für eine beſtimmte farre oder
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gar nur für eine beſtimmte Ule erteilt worden, ſo mu ⁊Vu“ Im
Falle eine Wechſels ebenfalls von bevollmächtigt werden.

Der „moderne Staat“ und die „moderne Pädagogik“ erkennen
alſo die Notwendigkeit der kanoniſchen Sendung nicht ＋

. der Religions⸗
unterricht wird einfach imR Namen des Staates erteilt, und die Be
rechtigung dazu erhält der Lehrer durch das eſtehen der 9e  2  —
ſchriebenen Prüfung

No eine andere, namentlich In Lehrerkreiſen, aber auch noch
Unter Geiſtlichen verbreitete Anſicht müſſen wir hier erühren. Man
meint, wenn ein biſchöflicher Kommiſſär bei der Entlaſſungsprüfung
der Seminarabiturienten anweſend geweſen und in deſſen Gegenwart
die Prüfung In der Religion beſtanden worden ſei, ſo ſei für dieſe
Kandidaten eine beſondere missio nicht mehr erforderlich. Auch hier
ird zwiſchen Befähigung und Berechtigung zum Tteilen
Religionsunterricht nicht genügen unterſchieden. Der Biſchof will
durch die Entſendung eines Kommiſſärs zur Entlaſſungsprüfung der
Seminarabiturienten zu nächſt ſich nur vergewiſſern, ob die jungen
Lehramtskandidaten die Qualifikation rlangt aben, daß ihnen mi
Falle der Anſtellung einer Ule ſeiner Diszeſe die Erlaubnis
und Sendung zur Erteilung des Religionsunterrichtes ohne Be
denken erteilt werden kann. Da eS jedoch dem Biſchofe freiſteht, für
ſeine Dibzeſe die missio zu erteilen, wie eLr will, ſo könnte ETL
Kandidaten, we vor ſeinem Kommiſſarius die Entlaſſungsprüfung
beſtanden Aben und mn ſeiner Diözeſe angeſtellt werden ollen, bei
ihrer Anſtellung, etwa gleichzeitig mit dem Prüfungszeugniſſe, die
Beſcheinigung überreichen laſſen daß ihnen die missio für den
Religionsunterricht rteilt ſei Aber die Gegenwart des biſchöflichen
Kommiſſärs bei der Prüfung gibt allein noch nicht die diesbezüg⸗
liche Berechtigung. CYHi;  Für Seminarien, deren öglinge für verſchiedene
Diözeſen vorgebildet werden, gilt das noch mehr, da jeder Religions⸗
lehrer die missio desjenigen Biſchofs haben muß, in deſſen renge
EL angeſtellt iſt und in der Religion unterrichten ſoll

Der Lehrer, welcher an einer mehrklaſſigen Ule mit den
Kindern der Unterſtufe nur Gebete einzuüben hat, oder der In oberen
Klaſſen nur die Katechismusfragen abhört, deren Erklärung vom
Geiſtlichen ⁰

enommen würde, bedürfte kanoniſchen Sendung
nicht, da in beiden d  en enn eigentlicher Religionsunterricht nicht
Tteilt würde. Ebenſo bedarf * keiner missio canonica. eS ſich
Am den Unterricht der Kinder durch ihre Eltern handelt oder
jemand ein verwahrloſtes ind unterrichtet, eS genügt hier die all
gemeine Unterſtellung Unter die kirchliche Autorität Anders aber läge
die Sache, man, wie EeS in großen Pfarreien wohl vorkommt,
allgemein eine Laienperſon mit der Erteilung des Konvertitenunter—
richtes eld  E Dieſe Perſon edürfte, auch ſie als Lehrer
oder Lehrerin ereits für ihre Schule bevollmächtigt iſt, für den
Konvertitenunterricht noch einer beſonderen kirchlichen Miſſion.

Linzer „Theol.⸗prakt. Uartalſchrift 1904. 20
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Wer rteilt die missio canoniea? Die Lehrgewalt wurde von
Chriſtus den 0  eln und deren Nachfolgern übertragen. Demnach
iſt die Lehrgewalt an den Primat und Episkopat geknü und alle
Befugnis, die ehre Je

ſu Chriſti mn Wort und Schrift amtlich 5
verkündigen und amtlich Unterwerfuug Unter das Glaubens⸗ und
Sittengeſetz der Kirche V fordern, kann nur von dem Primate oder
dem mit dem Primate in Verbindung ſtehenden Episkopate erge⸗
leitet werden.

Die potesta magisterii ſteht Iim weiteſten Umfange dem
Träger des Primates, dem Papſte zu, und kann deshalb die missio
canhonica für die 1 vom Papſte erteilt werden. In ſeiner
Diözeſe iſt der Biſchof Träger der P0  8 magisterii ordinaria.
und kann aher dort nur von ihm, falls der oberſte Biſchof die
missio Canonica nicht Tteilt hat, die kirchliche endung ausgehen.

Alſo der missio Canonica edarf jeder, ſei EL Prieſter oder
Laie, welcher autoritativ die ehre eſu Chriſti verkünden will Er
ang wird dieſelbe en  eder vom Papſte oder, was das Gewöhnliche
und die ege iſt, eigenen Biſchofe Auf welche Weiſe
und Biſchöfe die misso erteilen wollen, iſt ihrem Ermeſſen anheim⸗
geſtellt. 77  le und in welchen mfange der Ordinarius die missio
canonica verleihen will, iſt ſeinem Ermeſſen völlig anheimgegeben.
Die missio kann ausdrücklich oder ſtillſchweigend, dem einzelnen oder
auch ganzen Kategorien (3 Lehr erſonen), direkt ur die
biſchöfliche Behörde oder durch Vermittlung (des Ortspfarrers,
echanten), für die Diözeſe oder für eine einzelne Pfarrei,
oder auch für eine einzelne Ule oder gar Familie Privat⸗
ehrer) gegeben werden. lles ommt hier auf die jeweiligen Diöze—
ſanvorſchriften oder das Diözeſanherkommen an 40 (Kreuzwald 6.0

Die durch die missio Canonica erteilte Vollmacht hört auf
Durch Widerruf eitens des Ordinariu oder des Papſtes, ſelbſt

in dem Fall, der iderru eimn ungerechter wäre; urch Ablauf der
Zeit, für welche ſie gegeben iſt; durch namentliche Exkommuni⸗
kation oder durch Suspenſion ab officio; durch Aufgeben oder
Verluſt der für welche dieſelbe gegeben wurde, ſo beim
Pfarrer oder Religionslehrer, ſobald eu bdankt oder abgeſetzt wird, oder
u einer anderen Dißzeſe enn Amt, eine Stelle annimmt.

Hedanken irſchers über Srtühnt und eform
auf dem Gebiete der Religion.

Von Gisbert enge, 0 M 5 N Paderborn.
In dem reben nach Fortſchritt, das unſere Zeit 0 ehr be

wegt, ſind die Katholiken Deutſchlands nicht zurückgeblieben. Sie
in gewa  en auf wiſſenſchaftlichem, wirtſchaftlichem, politiſchem Ge


